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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (1106 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die gerichtliche 
Hinterlegung und Einreihung von Urkunden 
über Rechte an nichtverbücherten Liegen
schaften und an Bauwerken (l)rkunden-

hinterlegungsgesetz - UHG) . 
Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem Er

kenntnisv.om 7. Dezember 1973, V 22/73-8, den 
§ 8 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 sowie den: § 16 der 
Verordnung des Bundesministeriums für Justiz 
vom 18: N'1;)Yember 1927, BGBI. Nr. 326, über 
die gerichtliche Hinterlegung von Urkunden zum 
Erwerbe dinglicher Rechte an nichtverbücherten 
LiegenschafteI?- und an Bauwerken als geseti
widrig aufgehoben, weil diese Verordnung auf 
einer formalgesetzlichen Delegation beruht, die 
überdies dem Rechtsbestand nicht mehr angehört. 
Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Mai 1974 
in Kraft. Der gleiche Mangel haftet anderen nicht 
angefochtenen und dah~r noch nicht aufgehobe
nen Bestimmungen der genannten Hinterlegungs
verordnung an. Dieses Erkenntnis - des Verfas
sungsgerichtshofes bildet somit den unmittelbaren 
Anlaß für die vorliegende Neuregelung. 

Der erwähnte Gesetzentwurf sieht im I. Ab
schnitt eine Neuregelung des bisher in der Hin
terlegungsverordnung enthaltenen Rechtsstoffes 
vor. Hiebei wird besonders auf den Schutz der 
sozial oft schwachen Eigentümer von Superädifi
katen Bedacht genommen. Im H. Abschnitt wer
,den Sondervorschriften für den Fall der Vernich
tung von Grundbüchern eingeführt. Sie sollen 
die Aufrechterhaltung des Liegenschaftsverkehrs 
auch in diesem Fall ermöglichen. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 16. Mai 
1974 in Verhandlung gezogen. An der Debatte 
beteiligten sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten DDr. K ö n i g, K ern, S kr i t e k 
und Dr. Hau se r sowie der Ausschußobmann 
Abgeordneter Z e i 11 i n ger -und der Bundes
minister für Justiz Dr. B rod a. 

Bei der Abstimmung wurde der Geset1Jentwurf 
unter Berücksichtigung eines gemeinsamen Ab
änderungsantniges der Abgeordneten S k r i t e k, 
Dr. Hau s e rund Z e i 11 in ger einstimmig 
angenommen. 

Der Justizausschuß traf im Zuge seiner Be
ratungen folgende FestStellungen: 

Zu § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b: 

Zu den hier erwähnten "anderen Urkund-en" 
zählen beispielsweise auch Einilfltwortungsurkun~ 
den, bei denen zuni Rechtserwerb eine Hinterle~ 
gung nicht erforderlich ist. . . 

Zu § 10: 

Durch die vom Ausschuß vorgenommel\eEin
fügung eines neuen Ahs. 2 im Text der Regie
rungsvorlage wird klargestellt, daß auf das Ver
fahren für die Urkundenhinterlegung die dort 
angeführten, in der Praxis 'bewährten Bestim
mungen des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 
1955 sinngemäß anzuwenden sind. 

In diesem neuen Abs. 2 wurden nur die in 
Frage kommenden verfahrensrechtlichen Bestim
mungen hinsichtlich der Beschlußfassung und des 
Vollzugs der Eintragung ausdrücklich für sinn
gemäß anwendbar erklärt. Die analoge Anwen
dung anderer grundbuchsrechtlicher Vorschriften 
soll dadurch nicht ausgeschlossen werden. 

Da die Kartei nach § 6 Abs. 2 ,ein vollstän
diges Bild des Hinterlegungsvorganges gehen soll, 
ist es erforderlich, daß darin auch die Entschei
dung über den Hinterlegungsantrag eingetragen 
wird. Dies wird im neu eingefügten Abs. 3 des 
§ 10 geregelt. 

Zu § 20: 

Wie schon in den Erläuterungen der Regie
rimgsvorlage unter I. 5. ausgeführt, kann nie
mand auf die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der in den hi~terlegten oder eingereihten Urkun-
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den verzeichneten Tatsachen und Rechte ver
trauen. Zur klarstellung wurde dieser Umstand 
ausdrücklich in den Wortlaut des § 20 der Regie
rungsvorlage aufgenommen. Der Ausschuß hält es 
für zweckmäßig, auf den genannten Umstand in 
geeigneter Weise aufmerksam zu machen. 

Kunstätter 
Berichterstatter 

Der Justizausschuß stellt somi~ den An t ra g, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (1106 der Bei
lagen) mit den a n g e s eh los sen e n A b ä n
der u n gen die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 16. Mai 1974 

Zeillinger 
Obmann 

). 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 1106 der Beilagen 

1. Der§ 10 erhält die Absatzbezeichnung (1). 

2. Dem § 10 werden folgende Absätze ange
fügt: 

,,(2) Die§§ 93, 95 bis 98, 102 Abs. 1 sowie die 
§§ 103 und -104 GBG 1955 sind sinngemäß an
zuwenden. 

3.§ 20 hat zu Jauten: 
,,§ 20. Auf die Unkenntnis von Tatsachen und 

Rechten, die aus den Karteien sowie aus den dort 
verzeichneten Urkunden ersichtlich sind, sowie 
auf die Vollständigkeit undRichtigkeit der Kar
teien kann sich niemand be·rufen." 

. 4. § 40 hat zu· lauten: 
(3) Die Entscheidung über den Hinterlegungs- ,,§ 40. Mit der VoUziehung dieses Buncles

für Justiz be-antrag ist in die Kartei nach § 6 Abs. 2 einzu- gesetzes ist der Bundesministe'r 
tragen." . traut." 

). 
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